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Liebe Mitterkirchnerinnen,  
liebe Mitterkirchner!  

 
Anmerkung zum Thema Bundespräsidentenwahl 
 
Wie bekannt, hat vor kurzer Zeit der Verfassungsgerichtshof die 

Stichwahl zum Bundespräsidenten aufgehoben und am 2. 

Oktober wird neuerlich gewählt. Ich habe Verständnis dafür, 

dass gar nicht so wenige mit der gegebenen Situation 

unzufrieden und verärgert sind. Gleichzeitig bin ich aber auch 

davon überzeugt, dass die rechtskonforme Durchführung von Wahlen als Grundlage in einer 

Demokratie unverzichtbar ist, selbst wenn der Aufwand beträchtlich ist. Nicht zu wählen ist keine 

Lösung. Das Wahlrecht und die Demokratie wurden früher hart erkämpft. Gehen Sie zur Wahl, wägen 

sie ab und entscheiden sie selbst mit, wen sie mit dem höchsten Amt im Staate Österreich betrauen 

wollen.  

 

 

Ich möchte sie herzlich einladen unser 

Keltendorf bei ĂUrgeschichte und 

Handwerkñ am 1. und 2. Oktober 

2016 jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr 

zu besuchen. An diesen beiden Tagen 

verwandelt sich das Keltendorf 

Mitterkirchen zu einem Markt der 

besonderen Art. Zahlreiche 

Schausteller, kulinarische Angebote 

und keltische Musik erwecken das 

Keltendorf zu neuem Leben.  

 

 
Der Sommer und somit auch die Ferien neigen sich dem Ende zu. Ich hoffe, Sie hatten alle einen 

schönen und angenehmen Urlaub. Ich wünsche allen Kindern einen guten Schul- bzw. 

Kindergartenstart und Ihnen allen einen schönen Herbst.  

 
Euer Bürgermeister  

 

 
 

 



Wiederholung Bundespräsidentenstichwahl 2016 

Am 02. Oktober 2016 wird gewªhlt. Die ĂAmtliche Wahlinformationñ erleichtert den 

gesamten Ablauf ï für Sie und für die Gemeinde. 

Wir möchten seitens der Gemeinde unsere Bürgerinnen und Bürger bei der bevorstehenden 

Bundespräsidentenwahl optimal unterstützen. Deshalb werden wir Ihnen im September eine ĂAmtliche 

Wahlinformation ï Bundesprªsidentenwahlñ zustellen. Achten Sie daher besonders auf unsere 

Mitteilung (siehe Abbildung). 

 

 

Diese ist mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet Informationen für die Beantragung einer 

Wahlkarte im Internet, einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit Rücksendekuvert sowie für die 

schnellere Abwicklung im Wahllokal einen Abschnitt, der in das Wahllokal mitzubringen ist. Was ist mit 

all dem zu tun? 

Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die am Stichtag (23.02.2016) in der Wählerevidenz der 
Gemeinde geführt werden und spätestens am 24.04.2016 (Wahltag des 1. Wahlganges) das 16. 
Lebensjahr vollendet haben.  
 

Zur Wahl am 02. Oktober 2016 im Wahllokal bringen Sie den personalisierten bzw. gekennzeichneten 

Abschnitt inklusive eines amtlichen Lichtbildausweises mit. Damit erleichtern Sie uns die 

Wahlabwicklung. 

 

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen können, dann beantragen Sie am besten eine 

Wahlkarte für die Briefwahl. Es stehen Ihnen dafür 3 Möglichkeiten zur Verfügung: Persönlich in der 



Gemeinde, schriftlich mit der beiliegenden personalisierten Anforderungskarte mit Rücksendekuvert 

oder elektronisch im Internet. 

 

Über www.wahlkartenantrag.at können Sie rund um die Uhr (bis 28. September 2016) Ihre Wahlkarte 

beantragen. 

 

UNSERE TIPPS:  

¶ Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig!  

¶ Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt werden!  

¶ Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche und Online Anträge ist der 28. September 2016, für 

persönlich in Ihrer Gemeinde eingebrachte Anträge der 30. September 2016, 12.00 Uhr.  

¶ Der letztmögliche Zeitpunkt für das rechtzeitige Einlangen von Wahlkarten (Briefwahl) über den 

Postweg bei den Bezirkswahlbehörden ist der 02. Oktober 2016, bis 17.00 Uhr. 

¶ Der letztmögliche Zeitpunkt für das rechtzeitige Einlangen von Wahlkarten mittels persönlicher 

Abgabe (Briefwahl) am Wahltag, 02. Oktober 2016, ist in den Bezirkswahlbehörden bis 17.00 Uhr 

oder auch in jedem Wahllokal während der Öffnungszeiten möglich.  

¶ Die persönliche Abgabe ist auch durch eine von der Wählerin oder von dem Wähler beauftragte 

Person zulässig. Weitere Informationen finden Sie auf Ihrer persönlichen Wahlkarte! 

 

Entsorgung Buchsbäume 

 
Die Marktgemeinde Mitterkirchen bittet alle Gemeindebürger den 

Schnittabfall von Buchsbäumen, die von Schädlingen befallen 

sind, beim Grobschnitt der ASI Mitterkirchen abzugeben. 

Weiters besteht natürlich die Möglichkeit den Schnittabfall direkt 

bei der Firma Kaltenböck in Saxen oder bei der ASI in Perg zu 

entsorgen. Es ist keine Sammlung in Plastiksäcken und 

anschließender Verbrennung durch die Feuerwehren mehr 

vorgesehen. DANKE!  

https://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.bayergarten.de/~/media/BESC/Images/Article Images/Buchsbaumsterben 2/Buchsbaumsterben 1.ashx?h%3D468%26w%3D700&imgrefurl=http://www.bayergarten.de/Saison-Aktuell/TippsUndTricks/2015/04/Buchsbaeume schuetzen.aspx&docid=9LbcUeInJoPtQM&tbnid=IS0cvu-OFinFNM:&w=700&h=468&bih=592&biw=1280&ved=0ahUKEwjSz7vH2-jOAhVFPxQKHfMICbM4ZBAzCBYoEzAT&iact=mrc&uact=8
http://www.wahlkartenantrag.at/


  
 
 

Spielplan UNION Mitterkirchen 
 
 

Samstag 20.08.2016 18:00 Uhr  Mitterkirchen - Kefermarkt 

Samstag 27.08.2016 17:00 Uhr  Mauthausen ï Mitterkirchen 

Samstag 03.09.2016 18:00 Uhr  Mitterkirchen ï Union Pregarten 

Sonntag 11.09.2016 16:00 Uhr  Schönau ï Mitterkirchen 

Samstag 17.09.2016 15:00 Uhr  Lasberg ï Mitterkirchen 

Samstag 24.09.2016 18:30 Uhr  Mitterkirchen ï Bad Zell 

Sonntag 02.10.2016 16:00 Uhr  SC St. Valentin ï Mitterkirchen 

Samstag 08.10.2016 18:00 Uhr  Mitterkirchen ï Union Perg 1b 

Freitag 14.10.2016 20:00 Uhr  Pabneukirchen ï Mitterkirchen 

Samstag 22.10.2016 15:30 Uhr  Saxen ï Mitterkirchen 

Freitag 28.10.2016 19:30 Uhr  Ried / Rdmk. ï Mitterkirchen 

Samstag 05.11.2016 17:00 Uhr  Mitterkirchen ï Bad Kreuzen 

Samstag 12.11.2016 16:00 Uhr  Perg/Windhaag ï Mitterkirchen 
(Sportplatz Perg) 

 

 
 
 
 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3iIHV4OjOAhVIlxQKHbYXDSgQjRwIBw&url=http://www.fanreport.com/at/fussballmannschaft/union-mitterkirchen-6579/&bvm=bv.131286987,d.d24&psig=AFQjCNEQqyJPurpkGEDu135oUxujnL_Fuw&ust=1472633292909490


Vorankündigung  
3. Mitterkirchner Adventzauber 

 
Alle Kunsthandwerker/innen aus 
Mitterkirchen und aus der 
Umgebung sind herzlich eingeladen, 
ihre Produkte auszustellen und zu 
verkaufen. Wir freuen uns auf ein 
vielfältiges und kreatives Angebot.  
 
Nähere Informationen erhalten Sie 
bei der Obfrau des 
Kulturausschusses, Eva Sattler.  
 
 

E-Mail: evasattler@aon.at 

Tel.: 07269/468 

Handy: 0650/7269468 

 

Kinderferientag der Goldhaubenfrauen 
 
Mit dem Zug waren 45 Kinder und 5 Begleiterinnen (Goldhaubenfrauen) am 14.7.2016 ins Kino nach 
Grein unterwegs um sich den neuen Film ĂICE AGE 5ñ anzuschauen. Der Film ist bei allen sehr gut 
angekommen. Zum Abschluss ging es noch auf ein Eis in die Konditorei Schörgi.  
 

 
 
Wir freuen uns sehr, dass in Mitterkirchen die Gesunde Gemeinde jedes Jahr einen 
abwechslungsreichen Ferienkalender gestaltet. Danke dem Team der Gesunden Gemeinde und den 
Vereinen und Personen die zum Gelingen des Ferienkalenders beitragen.  
 
Die Obfrau der Goldhaubengruppe  
 
Eva Sattler  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:evasattler@aon.at


Neues im Keltendorf 
 
Der Kulturausschuss und der Museumsausschuss laden alle Mitterkirchnerinnen und Mitterkirchner 
herzlich ein, unser Keltenmuseum mit seinen Neuerungen besser kennen zu lernen.  
 

ĂNEUES IM KELTENDORFñ 
 

Samstag, 15. Oktober 2016 
um 14.00 Uhr 

 

¶ Besichtigung der im Bau befindlichen Herrinnenhalle 

¶ Führung durch das Museum mit der Möglichkeit zur Teilnahme  
an der anschließenden Keltenmatura  

¶ Zum Kennenlernpreis von ú 6,00  
 

Anmeldungen bitte bei Frau Lisa Sommer unter 8255-17  
 

Auf einen gemütlichen, informativen Nachmittag im Keltendorf freuen sich 
 
Bürgermeister Herbert Froschauer       Eva Sattler 
Obmann Museumsausschuss       Obfrau Kulturausschuss  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 



Spiele Sommer 2016 
 

Insgesamt 33 Kinder besuchten im August den Spiele-Sommer in der Volksschule Mitterkirchen. 

Betreut wurden sie dabei von Sara Reindl, Bettina Froschauer und Vanessa Derntl. Die drei 

angehenden Pädagoginnen verzauberten die Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren jede Woche in eine 

andere Welt. Höhepunkt der 4-wöchigen Ferienbetreuung war die Wanderung ins Keltendorf. Danke 

an das Team des Keltenmuseums für den tollen Vormittag und an die Firma Baumfried für die 

Rückfahrt zur Volksschule.  

 

Neben den Kelten besuchten wir gedanklich außerdem die Astronauten im Weltall und die Ritter und 

Burgfräulein im Mittelalter. In der letzten Woche verwandelten wir uns in kleine Zirkusartisten und 

Clowns. 

 

Es freut uns sehr, dass das Angebot des Spiele-Sommers in unserer Gemeinde auch dieses Jahr 

wieder sehr gut angenommen wurde. Alles in allem war es für uns eine wunderschöne Zeit mit 

großartigen, herzlichen Kindern, wobei der Spaß keineswegs zu kurz kam. 

 



 



Hundehaltegesetz 
 

Mitführen von Hunden an öffentlichen Orten 
 
Hunde müssen an öffentlichen Orten im Ortsgebiet an 
der Leine oder mit Maulkorb geführt werden.  
 
Sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, 
Kindergärten, Horten, Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Kinderspielplätzen und bei Veranstaltungen müssen 
Hunde an der Leine und mit Maulkorb geführt werden. 
 
Wer einen Hund führt, muss die Exkremente des 
Hundes, welche dieser an öffentlichen Orten im 
Ortsgebiet hinterlassen hat, unverzüglich beseitigen und 
entsorgen.  

 
 

Hundeanmeldung 
 

Eine Person, die einen über zwölf Wochen alten Hund hält, hat dies binnen drei Tagen dem 
Marktgemeindeamt zu melden. 
 
Die Meldung muss den Namen und Hauptwohnsitz des Hundehalters, die Rasse, Farbe, Geschlecht 
und Alter des Hundes und den Namen und Hauptwohnsitz jener Person die den Hund zuletzt 
gehalten hat, enthalten. 
 
Zum Anmelden ist ein Sachkundenachweis für das Halten des Hundes und ein Nachweis der 
Haftpflichtversicherung mitzubringen.  
 

 
 

Sachkundenachweis für Hundebesitzer 
 

Die nächsten Hundekunde-Kurse / Sachkundenachweis nach dem 
Oö. Hundehaltegesetz 2002 finden wie folgt statt: 

 

Retrievertreff Lothar König, Zeitlingerberg 11, 
4320 Perg, Tel.: 07262/57043, E-Mail: 
retrievertreff@gmx.at, www.retrievertreff.at.tf 

Tierarztpraxis Strudengau 
Dr. Georg Haimel OG, Tel: Anita Gaigg 
0650/5260051, E-Mail: office@tierarzt-grein.at 

 
Mittwoch, 7. September 2016 und am  
Mittwoch, 14. September 2016 

 
Freitag, 30. September 2016 und am  
Freitag, 11. November 2016 

 
Jeweils um 19.00 Uhr beim  
ĂWirt in Zeitlingñ (Gasthaus Froschauer) 
Zeitling 3, 4320 Perg 

 
Jeweils um 19.00 Uhr  
ĂBinderalm ï Zum singenden Wirtñ 
Herdmann 4, 4360 Grein  

 
Kosten: 25.00 Euro 

 
Kosten: 25.00 Euro 

Anmeldung und Information: 
07262/57043 

Anmeldung und Information: 
0650/5260051 oder E-Mail: office@tierarzt-
grein.at 

mailto:retrievertreff@gmx.at


Bezahlte Anzeige 

Fischerkurs ï Fischereirevier Klam-Dim-Gießenbach 
 

für Jugendliche ab 12 Jahre und Erwachsene 
(am 2. Kurstag muss das 12. Lebensjahr vollendet sein) 
zur Erlangung der O.Ö. Fischerkarte auf Lebenszeit 

 
Kursort: Gasthaus Böhm, 4351 Saxen Nr. 10 
Datum: 1. Kurstag ï Samstag, den 08. Oktober 2016 ï von 08:00 bis 14:00 Uhr  
 2. Kurstag ï Samstag, den 22. Oktober 2016 ï von 08:00 bis 14:00 Uhr  
Anmeldung 
und Auskunft: Der Kurs ist auf maximal 30 Teilnehmer beschränkt. Anmeldung ab sofort durch 
 ¦berweisung des Kursbeitrages in der Hºhe von ú 115,00 auf das  
 Konto-Nr.: AT44 2032 0187 0000 6848 bei der Sparkasse OÖ lautend auf  
 FR Klam-,Dim-, Gießenbach möglich.  

Das Formblatt für die Anmeldung ist im Internet unter www.lfvooe.at 
(Informationen/Formulare&Downloads) herunter zu laden und mit 1 Passfoto 
(35x45mm, nicht kleiner und nicht älter als 6 Monate) und mit einer Kopie einer 
aktuellen Meldebestätigung an das Fischereirevier Klam-, Dim- Gießenbach, zH 
Frau Sigrid Palmetshofer,  Greinburg 1, 4360 Grein zu senden. Am 1. Kurstag 
ist ein gültiger Lichtbildausweis mitzubringen.  

Anmeldeschluss: Freitag, 30. September 2016 
Nähere  
Auskünfte erteilt: Frau Sigrid Palmetshofer unter 07268/7007, Fax: 07268/7007-15 oder  
 E-Mail: palmetshofer@sachsen-coburg-gotha.at  
 

http://www.lfvooe.at/
mailto:palmetshofer@sachsen-coburg-gotha.at


Bezahlte Anzeige 

Bezahlte Anzeige 

 
 
 



 



 



Bezahlte Anzeige 

 
 

 
 
 
 
 

EU-Fördermittel für grenzübergreifende 
Kleinprojekte 

 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region wird finanziell gefördert! 
Die Förderhöhe beträgt bis zu 75 Prozent. Es können Projekte ab 5.000 Euro und 
bis zu max. 25.000 Euro eingereicht werden. Antragsteller: Gemeinden, Vereine, 
Verbände, Schulen, NGOs, etc. in Verbindung mit einem 
bayerischen Partner. 
Bei Fragen zu den Voraussetzungen, Partnersuche, 
Projektentwicklung oder zur Antragstellung unterstützt 
Johannes Miesenböck vom Regionalmanagement OÖ / 
EUREGIO, 07942/77188-275 oder 
johannes.miesenboeck@rmooe.at. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.interreg-bayaut.net 
oder www.rmooe.at. 

 

mailto:johannes.miesenboeck@rmooe.at
http://www.interreg-bayaut.net/
http://www.rmooe.at/


Ortsbildmesse in Kirchberg ob der Donau 
 
 
Am 04. September 2016 war Kirchberg ob der Donau Gastgeber der 25. oberösterreichweiten 

Ortsbildmesse. Zahlreiche Gemeinden und viele anderweitige Aussteller sind in die Markgemeinde an 

der Donau gekommen, um ihre Konzepte der Dorf- und Stadtenwicklung vorzustellen. Auch das 

Keltendorf Mitterkirchen war bereits zum 25. Mal dabei und hat sich präsentiert. Der 

Dorfentwicklungsverein hat seine bisherigen und zukünftigen Projekte vorgestellt.  

 

 

 

 

Im Namen der Marktgemeinde Mitterkirchen und in meinem Namen bedanke ich mich recht herzlich 

bei Josef Riesenberger, der bei 24 von 25 Ortsbildmessen vertreten war. Seine Gattin Elfriede war 

bei vielen Messen ebenfalls dabei. Ein Dankeschön auch an Anton Aichinger und seiner Gattin 

Gertraud, der seit Beginn seiner Bürgermeisterfunktion jede Ortsbildmesse besuchte.  

 

Der Bürgermeister  

 

 

 

 



Blutspende 
 

Der Blutspendedienst vom Roten Kreuz für OÖ lädt Sie 
herzlich ein zur  

BLUTSPENDEAKTION der 
Marktgemeinde Mitterkirchen am  

Mittwoch, 28. September 2016 von 15:30 
bis 20:30 Uhr in der Volksschule.  

 
 
 
Informationen zur Blutspende: 

 
Blut spenden können alle gesunden Personen ab 18 Jahren im Abstand von 8 Wochen. Der vor der Blutspende 
auszufüllende Gesundheitsfragebogen und das anschließende vertrauliche Gespräch mit unserem Arzt dienen 
sowohl der Sicherheit unserer Blutprodukte als auch der Sicherheit der Blutspender. Bitte bringen Sie einen 
amtlichen Lichtbildausweis oder Ihren Blutspendeausweis zur Blutspende mit. Den Laborbefund erhalten Sie 
ca. 4 Wochen später zugeschickt, somit wird die Blutspende für Sie auch zu einer kleinen Gesundheitskontrolle. 
Sie Sollten in den letzten 3-4 Stunden vor der Blutspende zumindest eine kleine Mahlzeit und ausreichend 
Flüssigkeit zu sich nehmen und nach der Blutspende körperliche Anstrengung vermeiden.  

 

 

 
 



 

 
 

Registrierungspflicht für Imker und Imkerinnen 
 

Mit der Novelle der Tierkennzeichnungs- und 
Registrierungsverordnung (BGBl. II Nr. 193/2015) kommen neue 
Verpflichtungen auf die Imker und Imkerinnen zu 
 
Wer ist meldepflichtig? 
Jede Person bzw. jeder Betrieb, der bereits Bienen hält oder neu 
mit der Bienenhaltung beginnt, ist meldepflichtig. Die 
Registrierungspflicht besteht bereits ab der Haltung eines 
Bienenvolkes. Die Registrierungspflicht beginnt mit 1. April 2016. 
 
Welche Imker- Kategorie unterscheiden sich? 
1) Altimker: Imker die vor dem 1. April 2016 schon Bienen gehalten haben 

¶ Imker, die von den Ortsgruppen gemeldet werden 

¶ Imker, die sich selbst melden 
 
      2) Neueinsteiger: Beginn der Imkerei ab 1. April 2016 
 
Was ist zu melden? 
Grundsätzlich muss unterschieden werden zwischen der Registrierung des Imkerbetriebs 
(Meldeblock 1)  und den laufenden Meldungen zu Bienenständen sowie die Stichtagserhebungen 
(Meldeblock 2) im Frühjahr und Herbst jeden Jahres. 
 

Registrierung ï ab 1. April 2016 - Meldeblock 1  

 
Folgende Daten sind für die Registrierung relevant: 

¶ LFBIS/ VIS Registrierungsnummer (wenn bereits vorhanden)  
(VIS- Veterinär Informations System) 

¶ Vorname, Nachname, Geburtsdatum 

¶ Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

¶ Kommunikationsdaten (TelNr., Mail) 

¶ Aktualisierung über Ortsgruppen (ja/nein- falls ja:Vereinsregistrierungsnummer&Vereinsname) 
 
Welche Meldewege sind möglich, welche Meldefristen sind zu beachten? 
1) Altimker:  
a) Meldung über die Ortsgruppe (über Landesverbände an Statistik Austria) Ÿ bis 30.06.2016: 
b) Altimker, die sich selbst melden: Registrierung bei der zuständigen BH ab 01.04.2016 per VIS 
Registrierungsformular: Ÿ bis 31.12.2016 
 
2) Neueinsteiger: 
Meldung mit Registrierungsformular entweder bei der zuständigen BH oder ab 01.01.2017 bei einer 
Ortsgruppe, die dieses Service anbietet. Ab 01.01.2017 werden die Neueinsteiger direkt auf der 
Bezirksverwaltungsbehörde ins VIS eingetragen. 
 
Ÿ innerhalb von 7 Tagen nach Aufnahme der Bienenhaltung (Neueinsteiger bis 31.12.2016 via 
Registrierungsformular bei der BVB)  
 

Verortung der Bienenstände und Stichtagserhebung ab 01.Jänner 2017- Meldeblock 2 

 
Imker- Kategorien 



Bezahlte Anzeige 

 
A) Imker, deren Meldungen stellvertretend über die Ortsgruppe erfolgen 
B) Imker, die Meldungen selbst durchführen 
 
Meldewege: Versand der Zugriffsdaten erfolgt ab dem 4. Quartal 2016 
entweder an den Verantwortlichen der jeweiligen Ortsgruppe, oder direkt an die Imker, die ihre 
Meldungen selbst durchführen. 
 
Meldefristen:  
jede Neuaufnahme der Imkerei muss innerhalb von 7 Tagen vom Imker  

¶ entweder ins Vis eingetragen werden (Imker, die Meldungen selbst durchführen) 

¶ oder nachweislich der zuständigen Ortsgruppe bekannt gegeben werden (Imker, die 
Meldungen über die Ortsgruppe duchführen lassen). 
 
2 Mal pro Jahr Aktualisierung der insgesamt betreuten, besiedelten Bienenstöcke im VIS  
Stichtage:  
30. April (bis spätestens 30. Juni einzutragen) und  
31. Oktober (bis spätestens 31. Dezember einzutragen). 
 
Die Aufgabe der Imkerei muss bis längestens 1. April des Folgejahres im VIS- je nach gewählten 
Meldeweg durch die die Ortsgruppe oder den Imker selbst- eingetragen werden. 
 

Amtstierarzt der BH Perg 
Dr. Johann Schmalzer 

 

 
Fit durch den Herbst in Baumgartenberg  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Highlights mit der OÖ Familienkarte  

 
In den kommenden Monaten werden für alle OÖ Familienkarten-Inhaber wieder jede Menge tolle 

Aktionen angeboten. 
 

Die aktuellen Highlights mit der OÖ Familienkarte für die 
Monate Mai - September 2016 

unter www.familienkarte.at 
 

 

Bodyworkout, ab Montag, 26. September 2016, 18:30 ï 19:30 (10x) 
Eltern-Kind-Turnen (2-4 Jahre), ab Montag, 26. September 2016, 16:15-17:45 (8x) 
Kids Fit & Fun (5-8 Jahre), ab Donnerstag, 29. September 2016, 16:15-17:45 (8x) 
Kids Fit & Fun (9-13 Jahre), ab Mittwoch, 28. September 2016, 16:15-17:45 (8x) 

Pilates, ab Dienstag, 27. September 2016, 19:00-20:00 Uhr (10x) 
Skigymnastik, ab Mittwoch, 23. November 2016, 18:45-20:00 Uhr (8x) 

Wirbelsäulengynmastik, ab Donnerstag, 29. September 2016, 18:30-19:30 Uhr (10x) 
Yoga, ab Mittwoch, 21. September 2016, 18:45-20:00 Uhr (8x) 

NEU: VORMITTAGS-YOGA, ab Donnerstag, 06. Oktober 2016, 9:00-10:15 Uhr (5x) 
 

Anmeldung und nähere Infos: 
Petra Palmetshofer, 0699/113 49 434 oder petra@gesundheitstraining-machland.at 

http://www.familienkarte.at/


Veranstaltungskalender September 2016 
 

FR 2 
Seniorenbund - Tagesfahrt zur Gartenbaumesse Tulln, Busabfahrt um 7 Uhr vom Parkplatz 
Wählamt 

DI 6 
Seniorenbund - Seniorenwallfahrt Altötting   Pensionistenverband Stammtisch 14:00 Uhr GH 
Haberl 

SA 10 Wasserwehr Bezirksbewerb 9:00 bis 15:00 Uhr 

SO 11 
Ehejubilare                                                                                                                                           
Workshop Glasperlenherstellung im Keltendorf von 10 - 16 Uhr 

MO 12 Seniorenbund - Radfahren 14:00 Uhr, Treffpunkt beim Kirchenplatz 

MI 14 Pensionistenverband - Wandern 14:00 Uhr Parkplatz 

FR 16 Seniorenbund - Nordic Walken 14:00 Uhr  

SO 18 Oktoberfest Kameradschaftsbund, Bauhof                                                                        

MO 19 
Seniorenbund - Nordic-Walking-Wandern, Treffpunkt um 14 Uhr bei Fam. Stadlbauer in 
Inzing 

MI 21 Pensionistenverband - Radfahren 14:00 Uhr Parkplatz 

SA 24 Wiesn-Fahrt Siedlerverein 

SO 25 Erntedank 

MO 26 Seniorenbund - Radfahren 14:00 Uhr, Treffpunkt beim Kirchenplatz 

MI 28 Blutspendeaktion, Rotes Kreuz, Volksschule, 15:30 bis 20:30 Uhr 
 

 
 

Veranstaltungskalender Oktober 2016 
 

SA 1 Urgeschichte und Handwerk im Keltendorf von 10 - 18 Uhr 

SO 2 Urgeschichte und Handwerk im Keltendorf von 10 - 18 Uhr                                                              
Wiederholung Bundespräsidentenstichwahl 08:00 bis 12:00 Uhr  

MO 3 Seniorenbund - Nordic Walken 14:00 Uhr 

DI 4 Pensionistenverband Stammtisch 14:00 GH Haberl  

MI 5 Seniorenbund Ausflug 

SA 8 Hoffest Fam. Resch, Langacker 

SO 9 Hoffest Fam. Resch, Langacker 

MO 10 Seniorenbund - Radfahren 14:00 Uhr 

MI 12 Pensionistenverband - Radfahren 14:00 Parkplatz 

DO 13 Wirbelsäulengymnastik 

SA 15 "Neues im Keltendorf", 14:00 Uhr                                                                                                                                                                                                       

MO 17 Seniorenbund - Gymnastik 15:00 Uhr MZH 

MI 19 Pensionistenverband - Wandern 14:00 Parkplatz 

FR 21 Seniorenbund - Gedenkmesse 19:00 Uhr 

SA 22 Pensionistenverband - Simandltanz GH Häuserer 

MO 24 Seniorenbund - Gymnastik 15:00 Uhr MZH                       

DO 27 FF LA Monatsübung 19:00 

MO 31 Seniorenbund - Gymnastik 15:00 Uhr MZH 

 

 
 
 



 
Die nächsten Bauverhandlungen finden am 

 
Donnerstag, 22. September 2016 ï 08:00 ï 12:00 Uhr 
Dienstag, 11. Oktober 2016           ï 13:00 ï 16:00 Uhr 
Donnerstag, 10. November 2016  ï 08:00 ï 12:00 Uhr 
Dienstag, 12. Dezember 2016        ï 13:00 ï 16:00 Uhr 

 
statt! 

 
Die Einreichunterlagen sind mindestens 1 Woche vor 

diesem Termin beim Gemeindeamt abzugeben! 

Bauverhandlung 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Achtung an alle Landwirte die einen  
MFA (Mehrfachantrag) abgeben 

 
 
Im Herbstantrag 2016 ist auch in Mitterkirchen die Antragstellung für ĂVorbeugenden 
Oberflächengewässerschutzñ in allen drei Katastralgemeinden Mitterkirchen, Langacker, Hofstetten 
möglich! 
 
Auszug aus den Föderungsvoraussetzungen: 
 

¶ Mindestbewirtschaftung von 2,00 ha Ackerfläche im Projektgebiet im 1. Jahr der Verpflichtung.  

¶ Teilnahmeberechtige Flächen: Die Flächen müssen auf Feldstücken mit einem Abstand unter 
50m zu ständig wasserführenden Oberflächen-Fließgewässerabschnitten in den gemäß dem 
vorgesehenen Anhang der Sonderrichtlinie ÖPUL 2015 ausgewiesenen Gebieten liegen. 
Förderfähige Feldstücke im Rahmen der Maßnahme werden von der AMA im GIS als solche 
ausgewiesen.  

¶ Anlage eines durchschnittlich mindestens 12m breiten Gewässerrandstreifens bis spätestens 
15.05. oder Belassen eines bestehenden Begrünungsbestandes.  

¶ Es ist eine dauerhafte, winterharte Gründecke anzulegen.  

¶ Verzicht auf die Ausbringung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln im gesamten 
Verpflichtungszeitraum.  

¶ Jährliche Pflege oder Nutzung der Flächen durch Mahd mit Abtransport oder 
Pflegemahd/Häckseln. Eine Beweidung der Flächen ist nicht zulässig. Das Befahren der 
Flächen ist zulässig.  

¶ Verzicht auf Umbruch der Flächen.  

¶ Optional: Anlage von zusätzlichen Schutzstreifen auf dem Feldstück auf dem sich der 
Gewässerrandstreifen befindet über den gesamten Verpflichtungszeitraum zu denselben 
Bedingungen.  
 
 
 

Bei Teilnahme bitte die genauen Bedingungen im Öpul Programm durchlesen! 
 
 



Kurzbericht der Gemeinderatsitzung vom 18. August 2016 
 
1. Berichte der Ausschüsse: 
Bauausschuss-Sitzung am 13. Juli 2016 ï Der Obmann Gemeindevorstand Ing. Günter Ebner, berichtet über die Sitzung 
(Tagesordnung: Flächenwidmungsplan-Überarbeitung ï Stellungnahmen, Bericht Besprechung ASKÖ, Allfälliges). 
  
2. Entschlammung und Eintiefung des Badesees: 

Der Gemeinderat beschließt, vorbehaltlich des Ablaufes der Stillhaltefrist, den Auftrag für die Entschlammung und Eintiefung 
Erd-, Baumeister- und Baggerarbeiten 2016 an die Firma Swietelsky Bau GmbH zu vergeben.  
 
3. Entschlammung und Eintiefung des Badesees: 

Der Gemeinderat beschließt die Honorarnote der Firma ECE Vermessungs GmbH vom 20.07.2016. Die Leistungen 
beziehen sich auf notwendige Zusatzberechnungen für die Angebotsunterlagen. 
 
4. Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes und des Örtlichen Entwicklungskonzeptes: 

Der Gemeinderat beschließt, die Entwürfe der Stellungnahmen, die seitens des Architektenbüros Lassy erstellt wurden. 
Weiters beschließt der Gemeinderat gemäß § 34 (1) Oö. ROG die Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes und des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes auf Grund der vorgelegten Plan-Entwürfe des Architekten Büros Lassy. 
 
5. Naarn Regulierungsstrecke zwischen den Brücken in Labing und der Kaindlau - Katasterschlussvermessung:  

Der Gemeinderat beschließt, die Katasterschlussvermessung des Amtes der Oö. Landesregierung, Abteilung: GUL vom 13. 
Juni 2016, GZ: CU-242A/15. 
 
6. Antrag auf Gewªhrung einer Bedarfszuweisung f¿r das Projekt ĂHochwasserschªden StraÇeñ: 

Der Gemeinderat beschließt den vorgeschlagenen Finanzierungsplan des Amtes der Oö. Landesregierung vom 09.08.2016, 
Geschäftszeichen: IKD-2016-137510/3-SCM. 
 
7. Antrag auf Gewªhrung einer Bedarfszuweisung f¿r das Projekt ĂHochwasserschªdenñ Feuerwehr: 

Der Gemeinderat beschließt den vorgeschlagenen Finanzierungsplan des Amtes der Oö. Landesregierung auf Gewährung 
einer Bedarfszuweisung f¿r das Projekt ĂHochwasserschªden Feuerwehrñ vom 09.08.2016, Geschªftszeichen: IKD-2016-
137510/3-SCM.  
 
8. Antrag auf Gewährung von Bedarfszuweisungsmitteln für den Ankauf eines Feuerwehrfahrzeuges (KLF-A-
Logistik) für die FF-Hütting: 

Der Gemeinderat beschließt den Antrag auf Gewährung von Bedarfszuweisungsmitteln für das Jahr 2016 zum Ankauf eines 
Feuerwehrfahrzeuges (KLF-A-Logistik) für die FF-Hütting. 
 
9. Auftragsvergabe für die Lieferung eines Feuerwehrfahrzeuges (KLF-A-Logistik) für die FF Hütting 

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Lieferung eines KLF-A-Logistik an die Firma Scheuwimmer, Naarn zu einem 
Angebotspreis von ú 117.102,- inkl. USt. zu vergeben.  
 
10. Abtretung von Teilflächen in das öffentliche Gut (ĂGemeindestraÇe Wºrthñ) von Josef und Monika Reitbauer, 
Wörth 15: 

Der Gemeinderat beschließt den Teilungsplan des Vermessungsbüros Dipl.-Ing. Hermann Hainzl & Partner Ziviltechniker-
OG, 4320 Perg vom 21.06.2016, GZ 13250. 
 
11. Ganztagesschule in der Volksschule ï Betreuung von Kindern von 6 bis 10 Jahren- Änderung der Tarife:  

Der Gemeinderat beschließt, die Änderung der Tarife: 4 Tage/Woche ï 79,00 ú; 3 Tage/Woche ï 61,50 ú; 2 Tage/Woche 
47,00 ú; 1 Tage/Woche 33,00 ú; Tagestarif 13,00 ú. 
 
12. Pfarrcaritas Kindergarten Mitterkirchen ï Bericht über die Besprechung ï Abschluss einer Zusatzvereinbarung: 

Der Gemeinderat stimmt zu, dass die Pfarrsekretärin als Verwaltungskoordinatorin für 4 Stunden/Woche im Pfarrcaritas 
Kindergarten angestellt wird, wobei die Kosten für 2 Stunden davon die Marktgemeinde Mitterkirchen trägt. 
 
13. Umgestaltung des Amtshauses: 

Der Gemeinderat beschließt die Angebote der Firma Be-Systems zur Umgestaltung des Amtshauses. 
 
14. Anbringung von politischer Wahlwerbung auf Straßenbeleuchtungseinrichtungen gem. § 31 StVO. 1960: 

Der Gemeinderat weist in seinem Beschluss ausdrücklich darauf hin, dass gemäß § 31 Abs. 2 StVO 1960 
Bundesgesetzblatt Nr. 159/1960 keine Werbung auf Straßenbeleuchtungsmaste seitens der Marktgemeinde Mitterkirchen 
gestattet ist. Jede Missachtung dieses Beschlusses bzw. der Nichtbeachtung des § 31 Abs. 2 StVO 1960 wird bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht.  
 
15. Allfälliges 

 
 



Informationen zum Schülertransport ab 12.09.2016 
 

Der Fahrplan der NEUEN LINIE 375 steht ab sofort zum Download auf 
www.mitterkirchen.at/verkehr (Fahrplan öffentliche Line L375) bereit oder kann auch 
gerne zu den Parteienverkehrszeiten beim Gemeindeamt abgeholt werden.  

 


